
 

 

B E S C H L U S S  

 

aus der Niederschrift über die 12. Sitzung – Wahlperiode 2020/2025 – 

des Ausschusses für Bauen, Klima- und Umweltschutz 

vom 5. September 2023 

 

 

 

Öffentlicher Teil 

 

2) Förderung von privaten stationären Ladestationen 629-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

Die Gemeinde Niederkrüchten hat sich mit der Beteiligung am integrierten Klimaschutz-

konzept das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Über 

die im Konzept vorgesehenen Maßnahmen hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, um 

die festgelegten Ziele im Sinne des Klimaschutzes zu erreichen. 

 

In Ergänzung der bereits vorhandenen kommunalen Förderprogramme könnte die Ge-

meinde Niederkrüchten den Einsatz und Ausbau von privaten stationären Ladestatio-

nen (Wallboxen) im Gemeindegebiet unterstützen. Nach dem Bundesklimaschutzge-

setz sollen die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors bis zum Jahr 2030 sin-

ken. Ein flächendeckender Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos könnte den 

Anreiz für die Anschaffung eines Elektroautos erhöhen und somit die Emissionen von 

Treibhausgasen verringern. 

 

Die Ladestation für ein Elektroauto auf dem eigenen Grundstück stellt für Eigentümerin-

nen und Eigentümer eine komfortable Lademöglichkeit für ihr Elektroauto dar. Die För-

derung von privaten stationären Ladestationen könnte Grundstückseigentümerinnen 

und Grundstückseigentümer dazu veranlassen, über die Errichtung einer Wallbox und 

den Kauf eines Elektroautos nachzudenken. 

 

Gefördert würde die Errichtung von einer Wallbox mit einer Leistung von bis zu 22 kW 

an Wohnhäusern oder an Gebäuden, die Wohnhäusern zuzuordnen sind, innerhalb 
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des Gemeindegebiets Niederkrüchten. Die Förderung soll in Form eines Zuschusses 

erfolgen. Der Gesamtförderbetrag sollte auf 15.000,00 Euro pro Kalenderjahr begrenzt 

werden. Die Antragstellung wäre ab dem 4. Oktober 2023 möglich. 

 

Antragsberechtigt wären alle Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentü-

mer eines Wohngrundstücks in der Gemeinde Niederkrüchten. Die Installation der 

Wallbox müsste im Gemeindegebiet erfolgen. Berücksichtigung fänden nur Anträge, 

die vor der Beauftragung der Installationsleistung bei der Gemeindeverwaltung einge-

gangen sind. Die Installation der Wallbox, unabhängig von der Ladeleistung, müsste 

durch einen qualifizierten Fachbetrieb nach den derzeit geltenden technischen Rege-

lungen erfolgen.  

 

Es ist vorgesehen, für die Wallbox inklusive Installation einen Zuschuss in Höhe von 

400,00 Euro je Wohngrundstück zu gewähren. Voraussetzung für die Förderung wäre 

der Nachweis der Anmeldung der Wallbox beim Netzbetreiber, die Erbringung einer 

Kopie der Abschlussrechnung eines Fachbetriebs und ein Foto der installierten Anlage. 

Ab einer Leistung von über 11 kW der Wallbox bedarf es neben der Anmeldung beim 

Netzbetreiber eines Nachweises der Genehmigung durch den Netzbetreiber. Der voll-

ständige Leistungsnachweis muss spätestens 6 Monate nach Bewilligung des Antrags 

bei der Gemeindeverwaltung eingegangen sein. Wird die Frist von 6 Monaten nicht ein-

gehalten, verliert die Bewilligung ihre Gültigkeit. Über eine Fristverlängerung kann im 

Einzelfall auf Antrag entschieden werden. 

 

Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht. 

 

Beratungsverlauf: 

Frau Korall erläutert das kommunale Programm zur Förderung von privaten stationären 

Ladestationen. Ziel des Förderprogramms sei es, einen Anreiz zum Ausbau der Lade-

infrastruktur zu geben. 

 

Ausschussmitglied Gründler weist auf die bereits vorhandenen kommunalen Förderpro-

gramme zur Förderung von Obstbäumen, Stecker-Photovoltaik-Anlagen, Photovoltaik-

Anlagen sowie Gründächern hin und fragt, ob die Gemeinde Niederkrüchten sich ein 

weiteres Förderprogramm leisten wolle. Die Verwaltung solle vielmehr den Dialog mit 

dem Energieversorger NEW suchen und mit diesem den Ausbau der Ladeinfrastruktur 

thematisieren. Er halte es für sinnvoller, andere Klimaschutzmaßnahmen wie zum Bei-

spiel die Modernisierung kommunaler Gebäude zu fördern. 
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Ausschussmitglied Szallies plädiert für die Einführung des Förderprogramms. Ziel 

müsse es sein, die Elektromobilität und damit den Klimaschutz zu fördern. Im Gemein-

dehaushalt seien die entsprechenden finanziellen Mittel bereits veranschlagt. 

 

Ausschussmitglied Sahlmann schlägt vor, den Förderbetrag pro Ladestation auf 200,00 

Euro zu reduzieren, da eine Ladestation auch verhältnismäßig günstiger in der An-

schaffung sei als zum Beispiel eine Photovoltaikanlage. 

 

Ausschussmitglied Coenen spricht sich für das Förderprogramm aus. Die Elektromobili-

tät müsse gefördert werden. Viele Fahrzeughalter würden ein Elektrofahrzeug leasen, 

und die Förderung einer Ladestation könne eine große Unterstützung sein. 

 

Ausschussmitglied Otto stellt in Frage, ob die Netzstrukturen ausreichend seien, wenn 

viele Bürger gleichzeitig ihre Fahrzeuge laden würden. 

 

Ausschussmitglied Krämer vermisst ein ganzheitliches Konzept zur Elektromobilität. 

Die bloße Anschaffung einer Wallbox sei alleine noch keine Klimaschutzmaßnahme. 

Der Strom für den Ladevorgang müsse dazu zwingend aus erneuerbaren Energien 

stammen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Niederkrüchten bezuschusst die Anschaffung und Installation von priva-

ten stationären Wallboxen für Elektroautos mit 400,00 Euro je Wohngrundstück. Die 

Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Prüfung des fristgerecht eingereichten Leis-

tungsnachweises auf das angegebene Konto des Antragstellenden. Als Leistungsnach-

weis sind spätestens 6 Monate nach Bewilligung des Antrags bei der Gemeindeverwal-

tung einzureichen: 

- Nachweis der Anmeldung der Wallbox beim Netzbetreiber. 

- Ab einer Leistung von über 11 kW der Wallbox ist ein Nachweis der Genehmigung 

vom Netzbetreiber einzureichen. 

- Eine Kopie der Abschlussrechnung eines Fachbetriebs.  

- Ein Foto der installierten Wallbox. 

 

Wird die Frist nicht eingehalten, verliert die Bewilligung ihre Gültigkeit. Über eine Frist-

verlängerung kann im Einzelfall auf Antrag entschieden werden. Die jährliche Gesamt-

förderung beträgt 15.000,00 Euro. 
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Abstimmungsergebnis: 

7 Ja-Stimme(n), 5 Gegenstimme(n), 4 Stimmenthaltung(en) 

 

Fraktionen / 
fraktionslose Rats-
mitglieder 

Ja-Stimme(n) Gegenstimme(n) Enthaltung(en) 

Bündnis 90/Die Grünen 4   

CDU   4 

SPD 2 1  

NWG 1 1  

FDP  2  

CWG  1  

Thomas Niggemeyer    

 

 
 

 

 




